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Der größere Spielraum <{i,; enre:
Kirche espräl Herder, FreiburgSIEINMETZ Z  EL Befreit N 1973 lam. DM 12.50.Enge und WAang. Jesu oral den

enschen. es Forum 10) (84.) AT Seit der Mi ist ın Staat undStutigart 1974 Kart. D] 9.80, der nach mehr Demokratie undDiese halt das Versprechen ihres Mitbestimmung laut hören. vielenTitels: ermag dem nicht 11UL5 seinem erregten jedoch die zahlreich9_{auben‚ sondern Vor allem seiner Lebens-
verunsicherten Christen ZUIL Be-

richteten .  IIR  äte  ‚s und die synodale Woge
wußtse:  1n  s zı bringen, lafd „das Christi Besorgnis und Enttäuschung. K  Onnen  H diese
nich;  en drückend und seine Last ist”“. Einrichtungen e1ne zeitgemäße Demokratisie-
Diese efreiende Unterweisung geschieht in

der Kirche bedeuten? stellt gle:
Schritten. Zunächst wird gezeigt, laß eingangs klar, Q der Begriff „Demokratie”

eSsus die starre „Gesetzli  eit” und nicht gleicher Weise auf die taatlichen
das Fes wie auf die en Belange angewendetten „tötenden uchstaben“ werden kann die Kirche hat ihre Vollmachterwindet, aber keineswegs ’31-1 „Gesetz- B Herrn, weder ihre eWwW nochlosigkeit”, eıne Relativierung aller G1} inngehalt können 1U5 dem Willen des Vol-Normen verkündet. Er Setz| elime kes aDg werden. D Formen derbleibende gkei des Dekalogs s - Beratung und der gemeinsamen Ent-verian;! edoch von den Seinen, ihn scheidung sind VOTr allem als eistliche Vor-erfüllen, ihn der alle Grenzen und gan sehen; vollzieht sich ja eınZäune sprengenden Dynamik der 31e: bis eistliches Geschehen, wenn der -in seiıne letzten Konsequenzen ıtuations- unl eine gemeinsame altung auf Grund desgerecht verwirklichen
ese „Erfüllun: muß nicht US eigener gemeinsamen auDens geruNgen WIFr: Die
Kraft geleistet werden. Die den Christen geistlichen Amtsträger en el eine ul-

gestellte ittliche Forderung lautet nicht mehr: aufgebbare Verantwortung; die konsultati-
„Du kannst, weil du ollst”, sondern: „Du Ratsgremien und die SYNO  en Ver-
kannst, weil Christus dir w en sammlungen können cie davon icht ent-

lasten, wohl aber nen bei der Ausübunggeschenkt hat“” (59); du kannst, WEel. die ihres Amtes entscheidend helfen. Vt zeigtWeisung sti nicht mehr ‚auf steinerne sodann auf, 1  vA  A  WG sich ollegialen undGesetzestafeln, sondern in der Kraft des synodalen Formen in der - entwickeltGeistes Herzen eingeprägt wurde‘  ‚ex hat und wie Verwirklichung eserKor 3, 3) Dieses tiefste Wesen T15'  er Tradition heute cteht: synodale Versammlun-Lebensführung kann heute nicht eindring- g sind ein originäres Verfassungselementlich 5CeNUg verkündet werden: „Ich bin wirk- der universalen stlichen Kirche: stenlich der Ansicht, e eine Ethik, die von den hatten allerdings die Synoden eine prägenderegnadenhaften Mög.  en der Erlösungs- Bedeutung als .0  E Westen: die Ankündigungtat Christi ausgeht, e1n Fanz anderes Gesicht ınes ökumenischen Konzils durch Johan-haben wird als eine die sich mit der
sogenannten Natur des Menschen efaß: — brachte auch der Verfassung

der Kirche des estens eine Wiederentdek-würde nicht blofß der Enstere arakter iner
Sollensethik verschwinden, 25 würde wirklich kung der synodalen und kollegialen
eine ZU Liebe hin geöffnete Moral Elemente.,
gepredigt f (59) Der kennt bestimmte ynodale
Diese klar gegliederte und TOtz der Schwie- Organe, VO: ökumenischen Konzil über teil-

irchliche ynoden his den Diözesan-rigkeit der behandelten TODIeme el Vetr-
tändliche Schrift kann Q  n 1LUr den christ- synoden, behält ihnen aber bestimmte Rechte

usdrücklich VOTL, co Z die Mitsprache undlichen Wortverkündigern, Erziehern, Lehrern
das Stimmrecht der ayf den reinund E: aufs waäarmste empfohlen werden;

cie auch der verheißungsvollen hierar'ı  en Versammlungen;: von Laien ist
charismatischen Erneuerungsbewegung bei Diözesansynoden überhaupt cht die
Dienste leisten. ine e] bibeltheologische Rede Die römische B- kennt auch olle-
Besinnung auf Bedeutung des neumas gien ständige ÖOrgane der Kirchenleitung,
m en Leben könnte ese Bewe- das Kardinalskollegium und das Dom-

S Abgleiten das bloß Ekstatische kapitel; cie sind Jjedoch, wıe VE meın  e  t,
bewahren und langsam in der Christenheit aristokratisch-feudalen Ursprungs und
das Bewußtsein wachrufen, das „Gesetz fen -  n als „demokratische“ Weisen der
des Geistes und des Lebens 15 frei macht Mitbestimmung verstanden S $
Von Gesetz der Sünde und des Todes“ stitut, das geeignet ist, bei der Leitung
om  H 8, 2 der - den Grundsatz der „Brüder-
Bertholdstein MirjJamn Prager verwirklichen, biete sich
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einer Begriffshülse kann leicht dem so for­
mulierten Verdikt verfallen. 
Salzburg Ferdinand Reisinger 

STEINMETZ FRANZ JOSEF, Befreit aus 
Enge und Zwang. Jesu Moral für den 
Menschen. (Biblisches Forum 10) (84.) KBW 
Stuttgart 1974. Kart. DM 9.80. 
Diese Schrift hält das Versprechen ihres 
Titels: Sie vermag dem nicht nur in seinem 
Glauben, sondern vor allem in seiner Lebens­
führung verunsicherten Christen zum Be­
wußtsein zu bringen, daß „das Joch Christi 
nicht drückend und seine Last leicht ist''. 
Diese befreiende Unterweisung geschieht in 
drei Schritten. - Zunächst wird gezeigt, daß 
Jesus zwar die starre „Gesetzlichkeit" und 
das Festhalten am „tötenden Buchstaben" 
iiberwindet, aber keineswegs eine „Gesetz­
losigkeit", eine Relativierung aller sittlichen 
Normen verkündet. Er setzt vielmehr die 
bleibende Gültigkeit des Dekalogs voraus, 
verlangt jedoch von den Seinen, ihn zu 
erfüllen, d. h. ihn in der alle Grenzen und 
Zäune sprengenden Dynamik der Liebe bis 
in seine letzten Konsequenzen situations­
gerecht zu verwirklichen. 
Diese „Erfüllung" muß nicht aus eigener 
Kraft geleistet werden. Die an den Christen 
gestellte sittliche Forderung lautet nicht mehr: 
„Du kannst, weil du sollst", sondern: ,,Du 
kannst, weil Christus dir neues Leben 
geschenkt hat'' (59); du kannst, weil die 
Weisung Christi nicht mehr „auf steinerne 
Gesetzestafeln, sondern in der Kraft des 
Geistes in unsere Herzen eingeprägt wurde" 
(2 Kor 3, 3). Dieses tiefste Wesen christlicher 
Lebensführung kann heute nicht eindring­
lich genug verkündet werden: ,,Ich bin wirk­
lich der Ansicht, daß eine Ethik, die von den 
gnadenhaften Möglichkeiten der Erlösungs­
tat Christi ausgeht, ein ganz anderes Gesicht 
haben wird als eine Ethik, die sich mit der 
sogenannten Natur des Menschen befaßt. Es 
wiirde nicht bloß der finstere Charakter einer 
Sollensethik verschwinden, es würde wirklich 
eine zur Liebe hin geöffnete Moral 
gepredigt ..• " (59). 
Diese klar gegliederte und trotz der Schwie­
rigkeit der behandelten Probleme leicht ver­
ständliche Schrift kann nicht nur den christ­
lichen Wortverkündigern, Erziehern, Lehrern 
und Eltern aufs wärmste empfohlen werden; 
sie kann auch der so verheißungsvollen 
charismatischen Erneuerungsbewegung gute 
Dienste leisten. Eine solche bibeltheologische 
Besinnung auf die Bedeutung des Pneumas 
im christlichen Leben könnte diese Bewe­
gung vom Abgleiten in das bloß Ekstatische 
bewahren und langsam in der Christenheit 
das Bewußtsein wachrufen, daß das „Gesetz 
des Geistes und des Lebens uns frei macht 
vom Gesetz der Sünde und des Todes" 
(Röm 8, 2). 
Bertholdstein Mirjam Prager 
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KIRCHENRECHT 

NEUMANN JOHANNES, Synodales Prinzip. 
Der größere Spielraum im Kirchenrecht. 
(Kirche im Gespräch) (120.) Herder, Freiburg 
1973. Kart. 1am. DM 12.so. 

Seit der Mitte unseres Jh. ist in Staat und 
Kirche der Ruf nach mehr Demokratie und 
Mitbestimmung laut zu hören. Bei vielen 
Katholiken erregten jedoch die zahlreich er­
richteten „Räte" und die synodale Woge 
Besorgnis und Enttäuschung. Können diese 
Einrichtungen eine zeitgemäße Demokratisie­
rung der Kirche bedeuten? N. stellt gleich 
eingangs klar, daß der Begriff "Demokratie" 
nicht in gleicher Weise auf die staatlichen 
wie auf die kirchlichen Belange angewendet 
werden kann: die Kirche hat ihre Vollmacht 
vom Herrn, weder ihre Gewalt noch ihr 
Sinngehalt können aus dem Willen des Vol­
kes abgeleitet werden. Die Formen der kirch­
lichen Beratung und der gemeinsamen Ent­
scheidung sind vor allem als geistliche Vor­
gänge zu sehen; es vollzieht sich ja ein 
geistliches Geschehen, wenn in der Kirche 
um eine gemeinsame Haltung auf Grund des 
gemeinsamen Glaubens gerungen wird. Die 
geistlichen Amtsträger haben dabei eine un­
aufgebbare Verantwortung; die konsultati­
ven Ratsgremien und die synodalen Ver­
sammlungen können sie davon nicht ent­
lasten, wohl aber ihnen bei der Ausübung 
ihres Amtes entscheidend helfen. Vf. zeigt 
sodann auf, was sich an kollegialen und 
synodalen Formen in der Kirche entwickelt 
hat und wie es um die Verwirklichung dieser 
Tradition heute steht: synodale Versammlun­
gen sind ein originäres Verfassungselement 
der universalen christlichen Kirche; im Osten 
hatten allerdings die Synoden eine prägendere 
Bedeutung als im Westen; die Ankündigung 
eines ökumenischen Konzils durch Johan­
nes xxm. brachte auch in der Verfassung 
der Kirche des Westens eine Wiederentdek­
kung der synodalen und kollegialen 
Elemente. 
Der CIC kennt zwar bestimmte synodale 
Organe vom ökumenischen Konzil tiber teil­
kirdtliche Synoden bis zu den Diözesan­
synoden, behält ihnen aber bestimmte Rechte 
ausdrtidclich vor, so z.B. die Mitsprache und 
das Stimmrecht der Kleriker auf den rein 
hierarchischen Versammlungen; von Laien ist 
bei Diözesansynoden iiberhaupt nicht die 
Rede. Die römische Kirche kennt auch Kolle­
gien als ständige Organe der Kirchenleitung, 
so das Kardinalskollegium und das Dom­
kapitel· sie sind jedoch, wie Vf. meint, 
aristok;atisch-feudalen Ursprungs und dür­
fen nicht als „demokratische" Weisen der 
Mitbestimmung verstanden werden. Als 
Insötut, das geeignet ist, bei der Leitung 
der Kirche den Grundsatz der „Brüder­
lichkeit'' zu verwirklichen, biete sich die 



kollegiale Konsultation, die gemeinsame überzeugend geschriebene Abhandlung ß
Beratung des Amtsträgers mit seinen Einsichten und ichtungweisende Impulse.
Beratern, D:  hese WIT'! verwirklicht in der Linz Peter Gradauer
Bischofssynode, in der Te: aufgewer-
teten Bischofskonferenz, den überdiözesa- STORAÄALT  OLOG
S „Synoden ]Art, den ü gestal-

Diözesansynoden (unter Beiziehung der
Laien), s  in den riester- und Pastoralräten. (Hg.), Praktisches Wörterbuch der Pastoral-
Der ist den nachko:  aren anthropologie. Sorge den Menschen.
Synoden eutschen Sprachgebiet gewid- (XX. 1228 Sp.) Herder, Wien/Vanden-
met verschiedene Formen en sich da hoeck Ruprecht, Göttingen 1975
herausgebildet neben Synoden einzelner G 308 —, DM 68 ,—
Diözesen stehen das Schweizer ynchron-
Modeil SOWIie die gemeinsamen ynoden das Aus mehreren Gründen eses Buch nOt-
niederländische Pastoralkonzil, die gemein- W  e Wer eute wissenschaftlich oder

Synode der Bistümer der D und die praktisch miıt Pastoral ZUu *un hat, braucht
den Anschluß n die modernen Uumanwis-Pastoralsynode der DD  A Im abwägenden senschaften. Das „Praktische Wörterbu:Vergleich findet der Westdeutschland ein- gibt kürzester Form eine erste USs.geschlagene Weg eine bessere Beurteilung über den neuesten Stand jener Bereiche, diealc die Öösterreichische Form mıit den Synoden

der einzelnen Diözesen und mit dem ZUS52a1N- für den Seelsorger, Ärzt, Berater,
menfassenden „Synodalen Vorgang“. jeden, dem die „Sorge den Menschen“
Heute geht > wesentlichen darum, eın besonderes Anliegen ist, bedeutsam sind
die en Leiter ihre Entscheidungen Das Buch W  Jar auch notwen 1g ZUT Vervoll-
informierter und sachkundiger en VOeT7- ständigung des enzyklopädisch-lexikalen
mögen und VO:  »3 einem breiten ONnsens Werkes, das heute den Bereich der
der äubigen werden. braucht Pastoraltheologie Verfügung steht, 1N5-  —

besondere des Handbuches der Pastoral-dazu eigentlich keine Neueinführung von theologie, Vo allem des Bandes (Lexikonollegialen Kollektivgremien und synodalen sSOwIle der Bändchen des „Pastorale”. EsOrganen, sondern ihre zeit- und sach-
War auch notwendig, weil Nieder-gemäße Reaktivierung. Die Diözesansynoden,

das Konsistorium und 2A5 Domkapitel sind ralmedizin“” in elen Teilen bereits
fünfbändiges „Handbuch der Pasto-

15 Versamm des Presbyteriums und
teilweise der verantwortlichen Laien hervor- altet und er ist, lafQ 65 nicht mehr Neu

5CgHAaNgeEN, Der Uf meint, daß die Aufgabe aufgele: werden konnte. udem ıne
1eser remien sachentsprechender von Ausweitung der dort behandelten medizini-

freilich neu zu gestaltenden Priester- und schen Fragen auf die heutige Psychologie und
Diözesanräten wahrgenommen werden Soziologie hin wünschenswert.
könnte:; neben den integrierten mo  O:  )zesan- 1e5e5 letzte Mot:  1V, ıne nNeue Pastoral-
bzw. Pastoralräten der einzelnen Bistümer urch anderemedizin herauszugeben,
könnte auf überdiözesaner, nationaler Ebene umanwissenschaftliche bHragen ergänzt ist,
ein permanenter Pastoralrat als auerndes merkt dem OrterDu: stark Medi-
synodales (‚rem1ium estehen; ein sölches zinische Fragen nehmen einen breiten Kaum
Organ ware  ‚ integrierendes Glied der eın und werden mit orgfa behandelt. Man
Bischofskonferenz und zugleich eın celb- merkt aber auch das starke Engagement
ständig gegenüberstehender Gesprächs- psychologische und soziologische Fragen. Das
er. ] derartiger überdiözesaner 'asto- e5 wirft freilich die Frage nach dem
ralrat brauchte durchaus -  m- größer ZU  I Se1n Gesamtkonzept auf, die Ja durch den recht
als die derzeitigen Vollversammlungen der anspruchsvollen Titel provoziert wird. Nach
Bischofskonferenzen: coll diese auch einer ENaucCN Durchsicht der Stichwörter
nicht blösen, sondern sachlich ergänzen. Die scheint „Pastoralanthropologie” doch ’wWas
kollegialen Räte und synodalen Versammlun- hoch gegriffen. Die phil und eO| Anthro-
gen stellen G-  pn Medien der Information pologie kommen vie Zu kurz. Das Stichwort
und Koordination, der Konsuiltation und der für ine pastorale Anthropologie schlechthin,
Mitregierung dar, 561e N: vielme! als geist- nämlich esus Christus, fehlt überhaupt
liche Versammlungen VOT allem auch Organe (allerdings werden wesentliche Fragen unter
der Mitverantwortung, des brüderlichen Bei- dem Stichwort „Menschwerdung“” behandelt).
standes, der gemeilnsamen Sorge Un nicht Auch andere wichtige Stichworte sucht 1an
zuletzt auch des Trostes und der vergebens, eiwa Mahl, Fest oder eler. Ja
erbauung. n Bereiche werden nicht behandelt, etwa
Bis jetz! sind also die Mög!  eıten des unst oder Politik. Malerei und Musik kom-
Kirchenrechtes noch nicht voll ausgeschöpft. unter dem Stichwort „Maltherapie“
Für verantwortungsbewußte und are und „Musiktherapie” VOor, die Einseitig-
Mitarbeit die Belange der Kirche nach eit der Fragestellung auf Medizin und
den heutigen eologischen und gesellschaft- Psychologie hin überdeutlich acht. anche
lichen Gegebenheiten gibt diese sachl und Stichwörter gehören her den exikonbanı

kollegiale Konsultation, die gemeins.ame 
Beratung des Amtsträgers mit semen 
Beratern, an. Diese wird verwirklicht in der 
Bischofssynode, in der rechtlich aufgewer­
teten Bischofskonferenz, in den überdiözesa­
nen „Synoden" neuer Art, in den neu gestal­
teten Diözesansynoden (unter Beiziehung der 
Laien), in den Priester- und Pastoralräten. 
Der letzte Abschnitt ist den nachkonziliaren 
Synoden im deutschen Sprachgebiet gewid­
met; verschiedene Formen haben sich da 
herausgebildet: neben Synoden einzelner 
Diözesen stehen das Schweizer Synchron­
Modell sowie die gemeinsamen Synoden: das 
niederländische Pastoralkonzil, die gemein­
same Synode der Bistümer der BRD und die 
Pastoralsynode in der DDR. Im abwägenden 
Vergleich findet der in Westdeutschland ein­
geschlagene Weg eine bessere Beurteilung 
als die österreichische Form mit den Synoden 
der einzelnen Diözesen und mit dem zusam­
menfassenden ,,Synodalen Vorgang". 
Heute geht es im wesentlichen darum, daß 
die kirchlichen Leiter ihre Entscheidungen 
informierter und sachkundiger zu fällen ver­
mögen und dabei von einem breiten Konsens 
der Gläubigen getragen werden. Es braucht 
dazu eigentlich keine Neueinführung von 
kollegialen Kollektivgremien und synodalen 
Organen, sondern nur ihre zeit- und sach­
gemäße Reaktivierung. Die Diözesansynoden, 
das Konsistorium und das Domkapitel sind 
aus Versammlungen des Presbyteriums und 
teilweise der verantwortlichen Laien hervor­
gegangen. Der Vf. meint, daß die Aufgabe 
dieser Gremien sachentsprechender von -
freilich neu zu gestaltenden - Priester- und 
Diözesanräten wahrgenommen werden 
könnte; neben den integrierten Diözesan­
bzw. Pastoralräten der einzelnen Bistümer 
könnte auf überdiözesaner, nationaler Ebene 
ein permanenter Pastoralrat als dauerndes 
synodales Gremium bestehen; ein solches 
Organ wäre integrierendes Glied der 
Bischofskonferenz und zugleich ein ihr selb­
ständig gegenüberstehender Gesprächs­
partner. Ein derartiger überdiözesaner Pasto­
ralrat brauchte durchaus nicht größer zu sein 
als die derzeitigen Vollversammlungen der 
Bischofskonferenzen; er soll diese ja auch 
nicht ablösen, sondern sachlich ergänzen. Die 
kollegialen Räte und synodalen Versammlun­
gen stellen nicht nur Medien der Information 
und Koordination, der Konsultation und der 
Mitregierung dar, sie sind vielmehr als geist­
liche Versammlungen vor allem auch Or~ane 
der Mitverantwortung, des briiderlichen Bei­
standes, der gemeinsamen Sorge und nicht 
zuletzt auch des Trostes und der Auf­
erbauung. 
Bis jetzt sind also die Möglichkeiten des 
Kirchenrechtes noch nicht voll ausgeschöpft. 
Für verantwortungsbewußte und fruchtbare 
Mitarbeit für die Belange der Kirche nach 
den heutigen theologischen und gesellschaft­
lichen Gegebenheiten gibt diese sachlich und 

überzeugend geschriebene Abhandlung neue 
Einsichten und richtungweisende Impulse. 
Linz Peter Gradauer 

PASTORALTHEOLOGIE 

GASTAGER / GASTGEBER / GRIESL u. a. 
(Hg.), Praktisches Wörterbuch der Pastoral­
anthropologie. Sorge um den Menschen. 
(XXIV u. 1228 Sp.) Herder, Wien/Vanden­
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1975. 
Ln. S 398.-. DM 68.-. 

Aus mehreren Gründen ist dieses Buch not­
wendig: Wer heute wissenschaftlich oder 
praktisch mit Pastoral zu tun hat, braucht 
den Anschluß an die modernen Humanwis­
senschaften. Das „Praktische Wörterbuch" 
gibt in kürzester Form eine erste Auskunft 
über den neuesten Stand jener Bereiche, die 
für den Seelsorger, Arzt, Berater, . ja für 
jeden, dem die „Sorge um den Menschen" 
ein besonderes Anliegen ist, bedeutsam sind. 
Das Buch war auch notwendig zur Vervoll­
ständigung des enzyklopädisch-lexikalen 
Werkes, das heute für den Bereich der 
Pastoraltheologie zur Verfügung steht, ins­
besondere des Handbuches der Pastoral­
theologie, vor allem des Bandes V (Lexikon) 
sowie der 12 Bändchen des „Pastorale". Es 
war aber auch notwendig, weil A. Nieder­
meyers fünfbändiges ,,Handbuch der Pasto­
ralmedizin'' in vielen Teilen bereits so ver­
altet und überholt ist, daß es nicht mehr neu 
aufgelegt werden konnte. Zudem war eine 
Ausweitung der dort behandelten medizini­
schen Fragen auf die heutige Psychologie und 
Soziologie hin wünschenswert. 
Dieses letzte Motiv, eine neue Pastoral­
medizin herauszugeben, die durch andere 
humanwissenschaftliche Fragen ergänzt ist, 
merkt man dem Wörterbuch stark an. Medi­
zinische Fragen nehmen einen breiten Raum 
ein und werden mit Sorgfalt behandelt. Man 
merkt aber auch das starke Engagement für 
psychologische und soziologische Fragen. Das 
alles wirft freilich die Frage nach dem 
Gesamtkonzept auf, die ja durch den recht 
anspruchsvollen Titel provoziert wird. Nach 
einer genauen Durchsicht der Stichwörter 
scheint „Pastoralanthropologie" doch etwas 
hoch gegriffen. Die phil. und theol. Anthro­
pologie kommen viel zu kurz. Das Stichwort 
für eine pastorale Anthropologie schlechthin, 
nämlich Jesus Christus, fehlt überhaupt 
(allerdings werden wesentliche Fragen unter 
dem Stichwort „Menschwerdung" behandelt). 
Auch andere wichtige Stichworte sucht man 
vergebens, etwa Mahl, Fest oder Feier. Ja 
ganze Bereiche werden nicht behandelt, etwa 
Kunst oder Politik. Malerei und Musik kom­
men nur unter dem Stichwort „Maitherapie" 
und „Musiktherapie" vor, was die Einseitig­
keit der Fragestellung auf Medizin und 
Psychologie hin überdeutlich macht. Manche 
Stichwörter gehören eher in den Lexikonband 
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